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OVA: 0000019 

Bitte In der Antwort die Geschäftszahl 
dieses Schreibens anzuführen. 

Ich beehre mich, in der Anlage den Tätigkeitsbericht des Verfassungs­

gerichtshofes für das Jahr 1982 dem Nationalrat gemäß § 21 Abs.1 

des Geschäftsordnungsgesetzes 1975 vorzulegen. 

Dieser Tätigkeitsbericht wurde der Bundesregierung in ihrer 

Sitzung am 12.Juli 1983 zur Kenntnis gebracht. 

II. 

Unter Punkt VI seines Tätigkeitsberichtes beschäftigt sich der Ver­

fassungsgerichtshof mit dem Problem seiner Entlastung. 

A_ In diesem Zusammenhang wendet er sich gegen die Ubergangsbe­

stimmung des Art.IV in der B-VG-Novelle BGB1. 353/1981, die vor­

sieht, daß im Zeitpunkt des Inkrafttretens der erwähnten Novelle, 

d .h. am 1. August 1981, vor dem Verfassungsgerichtshof anhängige 

Verfahren über Beschwerden nach Art.144 des Bundes-Verfassungs­

gesetzes, die vor dem 1. Jänner 1981 eingebracht wurden, nach 

den bisherigen Bestimmungen zu Ende zu führen sind. Diese Rege­

lung hatte zur Folge, daß für derartige Fälle, d.h. jene Be­

schwerdefälle, die vor dem 1. Jänner 1981 anhängig gemacht wor­

den sind, ein Beschluß nicht zulässig ist, wonach ihre Behand-
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lung mangels hinreichender Aussicht auf Erfolg abgelehnt werden 

kann. Nach der dem Tätigkeitsbericht beigefügten Aufstellung 

sind aus den Jahren 1976 bis einschließlich 1980 insgesamt 870 

Beschwerdefälle im Sinne des Art. 144 B-VG offen. 

Wie der Verfassungsgerichtshof in seinem Tätigkeitsbericht zu­

treffend ausführt, hat er sich im Vorbegutachtungsverfahren 

gegen eine vergleichbare Ubergangsbestimmung ausgesprochen. 

Sie sah damals vor, daß eine Ablehnung der Behandlung nur bei 
I, 

künftig anhängig "gemachten Fällen zuläs�ig sein solle. Die Fra-

ge wurde sodann in der 23. Sitzung der Arbeitsgruppe zur Koordi­

nierung von Vorschlägen zu einer Reform der Bundesverfassung am 

18. Feber 1980 besprochen. Die Arbeitsgruppe (sogenannte "Ver­

fassungsreformkommission") ist damals dafür eingetreten, den 

Entwurf ohne Berücksichtigung der Einwände des Verfassungsge­

richtshofes in das Begutachtungsverfahren zu geben. In der 

weiteren Folge wurde diese Ubergangsbestimmung beibehalten. 

In der Regierungsvorlage zur eingangs erwähnten späteren B-VG­

Novelle (427 d.Blq. z. d. sten. Protokollen des NR, XV.GP) wurde 

diese Ubergangsbestimmung wie folgt begründet: 

1. Es entspreche dem allgemeinen Rechtsschutzgedanken, bei 

Änderung der Verfahrensgesetze, die keine Begünstigung des 

Beschwerdeführers bringen, anhängige Beschwerden nach der 

bisherigen Rechtslage zu Ende zu führen. 

2. Da nach der geltenden Verfahrensordnung der Beschwerde­

führer bis spätestens zur mündlichen Verhandlung vor dem 

Verfassungsgerichtshof einen Antrag auf Abtretung der Be­

schwerde an den Verwaltungsgerichtshof im Falle der Abwei­

sung seiner Beschwerde einbringen könne, sei die Beibehal­

tung des bisherigen Verfahrens notwendig, weil andernfalls 

ein derartiger Abtretungsantrag nicht mehr gestellt werden 

könnte. 

3. Es könne nicht ausgeschlossen werden, daß durch die Besei­

tigung der Ubergangsbestimmung durch Abtretungen von Be­

schwerden an den Verwaltungsgerichtshof dieser im besonde­

ren Maß mit Beschwerden belastet würde . 

. ' 
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In den Erläuterungen wurde auch darauf hingew'iesen, daß der 

Verfassungsgerichtshof dieser �bergangsregelung widersprochen 

habe. 

Der zur Vorberatung eingesetzte Un�erausschuß des Verfassungs­

ausschusses beschloß in seiner Sitzung am 9. Dezember 1980, 

die Präsidenten des Verwaltungs- und des Verfassungsgerichts­

hofes zu den Vorschlägen der Regierungsvorlage zu hören. Es 

sollte ihnen auch Gelegenheit zur schriftlichen Stellungnahme 

gegeben werden. Dem Unterausschuß lag in seiner Sitzung am 

13. Jänner 1981 eine Stellungnahme des Präsidenten des Ver­

fassungsgerichtshofes vor, in der er sich zur Frage äußerte, 

in wie vielen Fällen bei der Ablehnung von anhängigen Be­

schwerden eine Abtretung an den Verwaltungsgerichtshof er­

folgen würde. Der Unterausschu3 beschloß damal s, eine Stellur,c:-­

nahme des Präsidenten des VerwalLmgsgerichtshofes einzuholen. 

In dieser Stellungnahme wies der Präsident des Verwaltungsge­

richtshofes zunächst auf das Argument hin, das unter Punkt 1 

oben als Begründung in der Regierungsvorlage enthalten war. 

Er teilte auch nlcht die Auffassung des Präsidenten des Ver­

fassungsgerichtshofes, daß keine nennenswerte Mehrbelastung des 

Verwaltungsgerichtshofes eintreten würde. 

In Anwesenheit der Präsidenten des Verfassungs- und Verwal­

tungsgerichtshofes fand sodann am 1. April 1981 eine weitere 

Sitzung des Unterausschusses statt. In der hier maßgebenden 

Frage der Ubergangsbestimmung wurde als Ergebnis der Unteraus­

schußberatungen festgestellt, daß man zwischen der Forderung 

des Verfassungsgerichtshofes und der ablehnenden Haltung des 

Verwaltungsgerichtshofes insofern einen Kompromiß finden könne, 

als diese Bestimmung auf Beschwerdefälle ausgedehnt wird, die 

nach dem 1. Jänner 1981 beim Verfassungsgerichtshof anhängig 

gemacht worden sind. Diese Regelung fand dann schließlich auch 

Eingang in die endgültige Beschlußfassung dieser B-VG-Novelle 

durch den Nationalrat . 
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Aus den Ausführungen des Verfassungsge�ichtsnofes in seinem 

Tätigkeitsbericht geht hervor, daß in den Jahren 1 981 und 1982 

in rund 22,5 % d er Fälle elne Ablehnung der Behandlung der 

Beschwerde i. S. des Art.14� Abs.2 B-VG erfolgt ist. Geht man 

davon aus, daß nach der statistischen AUfstellung des Ver­

fassungsgerichtshofes 870 Fälle aus den Jahren 1 976 bis 1 980 

offen sind, so würde eine Regelung, wonach eine Beschwerde 

abgelehnt werden darf, auch wenn sie vor dem 1. Jänner 198 1 

anhängig gemacht worden ist, unter Zugrundelegung derselben 

Prozentzahl an Häufigkeit der Ablehnung nicht ganz 200 Fälle 

von solchen "Alt-Beschwerden" erfassen. 

B. In einer Fühlungn ahme mit dem Verfassungsgerichtshof im Juni 

1983 hat dieser e i ne Bereinigung de r Belastungssituation nicht 

nur darin gesehen , daß die Zulä ssigkeit der Ablehnung der Be­

handlung auch auf Fälle ausgedehnt wird, die bereits vor dem 

1. Jänner 1 981 a nh ä ng i g geworden sind, sondern auch in einer 

Regelung, wonach eine Ablehnung auch dann erfolgen kann, wenn 

die Klärung einer v e rfa s su ngsr echt l i che n Frage nicht zu erwar­

ten ist. Eine so l che Regelung best eh t für das Bundesver­

fassungsgericht der BRD. 

In der Vorgeschichte zur B-VG-Novelle, BGB1. Nr.3S0j 1981, hat 

auch diese Uberlegung eine Rolle gespielt. Sowohl in den in 

Entwurfsfassung übermittelten Vorstellungen des Verfassungsge­

richtshofes als auch in einer gemeinsamen Sitzung von Vertre­

tern des Verfassungsgerichtshofes mit der Arbeitsgruppe zur 

Koordinierung von Vorschlägen zu einer Reform der Bundesver­

fassung am 8. Oktober 1 97 9  wurde der Wunsch geäußert, auch die 

Behandlung einer sachlich möglicherweise erfolgreichen Be­

schwerde solle abgelehnt werden können, wenn die Klärung einer 

verfassungsrechtlichen Frage nicht e rwartet werden könne. Dies 

bedeute keine Beeinträ ch tigung des Rech�sschutzes, weil es 

dann Sache des Verwaltungsgerichtshofes sein werde, die An­

gelegenheit näher zu prüfen. 
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Bereits =-n der öamö.l:cge::n Sitzun'] ciniqte sie:-: diE: Ar�ei.t�--

gruppe vorl�ufig auf eine R�gelun01 d�e folcende Ele�F' �e 

gerichtshof in a ll en d'::"eSEn F212.:_":' / E�:E-tilrmigkei t des 5e­

schlus ses. Dagegen 5011 t: E:-: ;jClC'f: 1\1.., f�: cl S s'J:i1g eier Arbei tsgrup�;e 

der Umstand, daß die K12.:CU'1C: e lI-:.er ver f as sunS sree;l t1 ichen 

Frage nicht zu erwarten lSLr nicll� als Ablehnungsgrund vor­

gesehen werden. Dabel spielte die Ub0�legung elne weserlt­

liche Rolle, daß n:.cht:. d:Lt .�)str-a.-:.��c. Ylerung ver:: as s u n g s ­

rechtlicher Fragen, sonde�� die En-cscheldung solcher Fragen 

zum Z weck des Rec0_tssc�utze� Sache des Verfassungsgerichts­

hofes ist. In den wei�eren �erat�ngen der Arbeitsgruppe w�r-

de dieser Ablehnungsgrund wei ter erörtert. 

Die Reg ierungsvorlage sah den hier erwähnten Ablehnungsgrunö 

nicht vor . In den Erläuterungen wurde dazu folgendes ausge-

führt : 

"Der Verfassungsg.:::richtshc.: ha.t ferner 2.ngeregt, die JI...b­
lehnung einer Beschwerd e auch dann vorzusehen, "wenn von 
der Entscheidung dle Kl�rung einer verfassungsrechtlichen 
Frag e nicht zu erW2.rten i :;t" . Na::h Au ff a ss'Jng des Ver­
fassungsgerich tsh o f es ..... rürden dadurch nur jene Fälle erfaßt, 
in denen der B eschwerdeführ er beim Verwaltungsgerichtshof 
allenfalls Erfolg haben k:::,nne, v <::: r-fassu Clg srechtl iche Proble­
me bei der Lösung der Rec htsfrage jedoch nicht auftreten. 
Im Hinblick auf den im Wege e i�es Abtretungsantrages durch 
den Verwaltungsgerlchtshof gew�hrleisteten Rechtsschutz ver­
möge der Verf assung sger ichtshof keinen Grund zu erkennen, 
der es zu rec htfertigen vermöchte, diese Bestimmung nicht 

aufzunehmen. Der Entw�rf ist d i eser Anregung nicht g e folgt . 
Hiebei war d ie Erwä gung roaßgebend, daß es von der Aufgaben­
steilung des Verfassungsgerichtshofes aus gesehen n icht 
darauf ankomme, ob aus Anlaß e in es Beschwerdefalles eine 
verfassungsrechtliche F r age zu kl�ren sei, vom Gesichtspunkt 
des Beschwerdeführers dies vielmehr zweitrang i g sei, we il 
der Verfassungsgerichtshof aufgerufen ist, darüber zu ent­
scheiden, ob im konkreten Fall verfassungsgesetzllch gewähr ­

leistete Rechte verletzt worden sind oder nicht. Im Falle 
der Aufnahme einer solchen Regelung wäre - vom Wertlaut her 
gesehen - sogar eine Ablehnung dei:- Behandlu::1g der Beschwe�de 
möglich, wenn zwar e i n  verfassungsgesetzlich gewährleis�etes 
Recht verletzt worden ist, auf Grund der in der b isherl sen 
Rechtsprechung gekljrten Rechtslage eine Prüfung des Falles 

aber zur Klärung e i:ler ver f23 :::l�ng s:ech t� i eh::::' c�· c.ge nich"ts 
beizutragen vermag" " 
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In den Beratungen des Unterausschusses kam der Ablehnungsgrund 

der Klärung einer verfassungsrechtlichen Frage nicht mehr �ur 

Sprache. 

C. Andere als die ��ter A. und B. erörterten Lösungsmöglichkeiten 

sind in dem am 17. Juni d. J. mit dem Verfassungsgerichtshof ge­

führten Gespräch nicht hervorgekommen. 

III. 

In Punkt VII seines Tätigkeitsberichtes macht der Verfassungsge­

richtshof auf ein Redaktionsversehen im § 19 des Verfassungsge­

richtshofgesetzes aufmerksam. Eine Richtigstellung wird anläßlich 

einer künftigen Novellierung des Verfassungsgerichtshofgesetzes 

in die Wege geleitet werden. 

IV. 

Unter Punkt VIII seines Tätigkeitsberichtes hat der Verfassungs­

gerichtshof neuerlich darauf hingewiesen, daß die nach seinem Er­

kenntnis vorn 21. Juni 197 9, W 1-2/78, notwendig gewordene Wieder­

holung der Wahl in die Vollversammlung der Landarbeiterkammer im 

Land Steiermark noch nicht durchgeführt wurde. Es seien nunmehr 

fast vier Jahre seit seinem Erkenntnis über die Aufhebung des 

Wahl verfahrens vergangen. 

Eine entsprechende Feststellung hat der Verfassungsgerichtshof be­

reits in seinem Tätigkeitsbericht für das Jahr 1981 getroffen. 

Staatssekretär Dr. LöSCHNAK hat damals mit Schreiben vorn 15. April 

1982 den Landeshauptmann von Steiermark gebeten, seinen Einfluß da­

hin geltend zu machen, daß dem Erkenntnis des Verfassungsgerichts­

hofes durch die Wiederholung der Wahl zur Vollversammlung der Land­

arbeiterkammer Rechnung getragen werde. Im Auftrag des Landeshaupt­

mannes ist mit Schreiben des Amtes der Steiermärkischen Landesre­

gierung vorn 10. Mai 1982 mitgeteilt worden, daß die in der Steier­

märkischen Landarbeiterkammer vertretenen Wählergruppen der Auf­

fassung seien, es sollten vor Wiederholung der Kammerwahl alle 

strittigen Punkte, die Gegenstand der seinerzeitigen Wahlanfech­

tung waren, einvernehmlich bereinigt werden. Eine solche Einigung 

sei in greifbare Nähe gerückt. 
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Nunmehr hat im Hinblick auf Punkt VIII des Tätigkeitsberichtes des 

Verfassungsgerichtshofes für das Jahr 1982 Staatssekretär Dr. LÖSCHNl 

mit Schreiben vom 26 . Mai 1983 an den Landeshauptmann von Steiermark 

neuerlich auf den Sachverhalt aufmerksam gemacht. Der Umstand, daß 

es in der seit dem ersten Schreiben des Staatssekretärs vergangenen 

Zeit nicht zur Wiederholung der Wahl gekommen ist, lege die Annahme 

nahe, daß die im Schreiben des Amtes der Steiermärkischen Landesre­

gierung in Aussicht gestellte Einigung bisher nicht erzielt werden 

konnte. Der Staatssekretär hat sahin den Landeshauptmann neuerlich 

ersucht, mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln nachdrücklich 

darauf hinzuwirken, daß es in nächster Zukunft zu einer Wiederho­

lung der Wahl zur Vollversammlung der Landarbeiterkammer kommt. 

Der Landeshauptmann der Steiermark hat mit Schreiben vom 5. Juli 

1983 mitgeteilt, daß "als Wahltermin für die Wahlen in die Steier­

märkische Landarbeiterkammer der 11. Dezember 1983 vorgesehen 

ist". Die seinerzeitigen Hindernisse für eine frühere Ausschrei­

bung dieser Wahlwiederholung seien nunmehr weggefallen, da der 

Steiermärkische Landtag eine Novelle zum Steiermärkischen Landar­

beiterkammergesetz 1981 beschlossen habe. 

1 4. Juli 1 983 
Der Bundeskanzler: 

1 1 
... l". 
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!:t�.�SSU NOSGeRICHTSHO F 
o 'NleN. JUCENP'..A'iZ 11. iE.. 63i791 

I-Präs/83 

B e r i c h  t 

über die Tätigkeit des Verfassungsgerichtshofes 

im Jahre 1982 

I. Der Verfassungsgerichtshof hat im Berichtsjah r  1982 die 

nachfolgend auf gezählten Sessionen und Verhandlungs- bzw. Be­

ratungstage zu verzeichnen: 

Sessionen (März, Juni, Oktober, Dezember) 4 

Verhandlungs tage 68 

Tage, an denen nichtöffentliche Sitzungen abgehalten 

wurden 12 

Halbtage, an denen nichtöffentliche Sitzungen in der Be-

setzung nach § 7 (2) VfGG abgehalten wurden 22 

II. Im Berichtsjahr 1982 wurden an den Verfassungsgerichtshof 

859 neue Fälle herangetragen. 1027 Fälle konnten durch den Ge­

richtshof im Berichtsjahr 1982 entschieden werden. Unter Berück­

sichtigung der aus früher�n Jahren offenen Fälle ergibt sich zum 

Ende des Berichtsjahres ein Stand von 1377 offenen Zahlen. 

Die nachstehende Übersicht veranschaulicht die Belastung 

des Gerichtshofes im Detail: 
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Jahr 

1980 

1981 

1982 

- ----

angefallenen 

838 

877 

859 

- 2 -

erledigt offen am 
Jahresende 

609 1362 

694 15 4 5  

1027 1377 

III. Die Zahl der anhängig gewordenen Fälle ist - vorn Jahre 

1979 abgesehen - seit dem Berichts jahr 1971 erstmals nicht weiter 

angestiegen. Dem Anfall von 877 Geschäftsstücken im Jahre 1981 

steht mit 859 Geschäftsstücken im Jahre 1982 sogar ein 

bescheidenes Minus von 18 Fällen gegenüber. 

Die Zahl der vorn Berichtsjahr 1980 zum Berichts jahr 1981 

erhöhten Anzahl der ständigen Referenten von 7 auf 8 dürfte im Be­

richts jahr 1982 voll zur Auswirkung gekommen sein; die Zahl der im 

Berichts jahr erledigten Fälle stieg gegenüber dem Vor jahr um 333 

und überschreitet damit zum ersten Mal die Tausendergrenze; die 

überaus hohe Zahl an Er1edigungen bewirkt, daß der Rückstand sich 

vom Jahresanfang zum Jahresende um 168 Geschäftsfälle verringert 

hat. Es war im Berichts jahr 1982 erstmals möglich, mehr Fälle zu 

erledigen, als angefallen sind. 

IV. Die Zahl der Norrnenprüfungen ist in den Vor jahren konti-

nuierlich angestiegen. Dies war seit dem Jahre 1976 offenkundig 

auf den durch die Novellierung der Bundesverfassung durch BGB1. 

302/1975 bewirkten erhöhten Rechtsschutz zurückzuführen. Diese 

Tendenz hat sich im Jahre 1982 fortgesetzt, es sind insgesamt 

28 Norrnenprüfungs - Fälle mehr anhängig geworden als im Vorjahr. 
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V. Zur Bewäl ti gung der durch dlC Stati3ti� ausgewiesenen Er-

ledigungen standen dem Verfassungsgerichtshof im BerichtsJahr 1982 

8 ständige Referenten zur Verfigung. J�der �e�erenL hat :m Durch­

schnitt 128 Akten erledigt. Es sir;d .jies je ?eferent um 41 �.j.:ten 

mehr als im vorhergehenden Berichts1ahr. 

Das Verwal tungspersona1 de s \ierfas sung sqer ichtshof e'3 '�)":'­

stand wie im Vo rjahr aus 36 Bediensteter;: Hi\'Ozu ge:.or2l'. c3e:::­

Präsidialvorstand, 12 weitere Juristen, l� Kan71ei- �nd Schreib­

kräfte sowie 6 Bed iens te te in :1 cmd;..;e c:-k I. 1 sher "ilen,lencu :lg (�e j_:j i·· 

gungskräfte, Kraftfahrer und Drucker), 

VI. Der t rotz des nur mit 2ußerstem �insatz 211er Kräfte 

erzielten Jahresergebnisses 1982 i�ner noch sehr hohe Rückstand 

und die we i terhin ans te igende Tendenz im Bere iehe der :'1or.nen­

prüfungsverfahren läßt auch für die Zukunft e rnste tiberlegunger 

zur wirksamen Ent l as tung des Ve;:-fass\lngsgerichtshofes angezeig:: 

erscheinen. 

Im dritten Absatz auf Seite 1 der den Tätigkeitsberlcht 

des Verfassungsgerichtshofes 1981 betreffenden Note des Bundes­

kanzlers an den Präsidenten des Nationa�rates vom 13.7.1982 ist 

die Rede davon, daß es einer gewiss en Anlaufzeit bedürfen wird, UIT 

die im Jahre 1981 gesetzten Entlastungsmaßnahmen vol� zur Auswir­

kung kommen zu lassen. Dazu ist zu bemerken, daß im Jahre 1981 in 

130 und im Jahre 1982 in 170 Fällen die Behandlung der Beschwerde 

gemäß Art. 144 B-VG abgelehnt wurde . In den Jahren 1981 und 1982 

wurden insgesamt 1334 Beschwerden nach Art. 144 B-VG erhoben; in 

300 Fällen wurde die Behandlung der Beschwerde abg elehnt , dies 

sind 22,5% des Beschwerdeeing ang es dieser Jahre. Es dürften darni: 

nahezu alle für eine Ablehnung n ach der g e lt e nden Rechtslage in 

Betracht kommenden Fälle der Jahre 1981 und 1982 berei'Ls in dieser 

Weise erledigt und im Interesse der Rect1t:ssd:.\lc:suchenden zun, 

frtihestmöglichen Zeitpunkt an den VerwaJ -+:ungs('er:i(�hc::;hci" ,ocp'­

treten worden sein. So erfreul ich dies ist t n',.1�t ,,-,!:)P1- j()c.�L rJ,:,Y'?,uf 
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hingewiesen werden, daß für den weiteren Abbau des Rückstandes, 

der von den Parteien begreiflicherweise als äußerst drückend 

empfunden wird, weitere 8 Jahre benötigt werden und dies unter der 

Voraussetzung, daß weiterhin ein so gutes Ergebnis wie im Berichts­

jahr 1982 erzielt werden kann. Es ist allerdings zu befürchten, 

daß sich der Abbau des Rückstandes verlangsamt, weil für die 

Fälle, die vor dem Jahre 1981 angefallen sind, eine Ablehnung der 

Behandlung der Beschwerde nicht möglich ist. 

Im dritten Absatz auf Seite 2 der vorzitierten Note weist 

der Bundeskanzler darauf hin, daß die Novelle BGBl. 353/1981 

sowohl in der Verfassungsreformkommission als auch im Verfassungs­

ausschuß des Nationalrates unter wiederholter Beiziehung von Ver­

tretern des Verfassungsgerichtshofes ausführlich erörtert wurde, 

womit einer Kritik des Verfassungsgerichtshofes an der geltenden 

Rechtslage entgegenzutreten versucht wird. Dazu ist zunächst fest­

zustellen, daß der Gesetzgeber offenbar bemüht war, eine mittlere 

Lösung zwischen den Vorstellungen des Verfassungsgerichtshofes und 

anderen Vorstellungen, nicht zuletzt jenen des Verwaltungsgerichts­

hofes, zu finden. Der Verfassungsgerichtshof hat aber schon in 

seiner Note vom 3 1. Jänner 1980, GZ 48-Präs/80, mit allem Nach­

druck vor der Verwirklichung der in Aussicht genommenen und später 

beschlossenen Regelung gewarnt, weil er vorhersehen konnte, daß 

das Ziel der legistischen Maßnahmen - eine Entlastung des Ver­

fassungsgerichtshofes angesichts der außerordentlich hohen Rück­

stände - auf diese Weise nur mit einer unvertretbaren Verzögerung 

eintreten kann. Der Verfassungsgerichtshof führte damals aus: "Im 

Hinblick auf die außergewöhnlich hohe Zahl offener Fälle (Ende 

1979 waren es 1133, d.i. der Akteneinlauf von nahezu 2 Jahren) muß 

der Verfassungsgerichtshof mit besonderem Nachdruck darauf hin­

weisen, daß die in Aussicht genommene tlbergangsbestimrnung den 

gewünschten Entlastungseffekt für die nächsten Jahre völlig ver­

eiteln .würde. Es ist daher für den Verfassungsgerichtshof ent­

scheidend, daß auch bereits anhängige Fälle von der neuen Regelung 

erfaßt werden, sonst würde der tatsächliche Entlastungseffekt erst 
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in ca. 3 Ja.ln-;:::'! einset.ze!"!. Se:�bSL bei Ein be z iehu ng der bereits 

anhängigen 2211 c HIC:! d ie Auf.i::.:-oei tung der- aufgelaufenen Akten­

rückstände voral�s31cbtlicL Jahre in A.nspruch nehmen . .. . ". Eine 

Verwirklichung de� wohlerwogenen Vorstellungen des Verfassungs­

gerichthofes 11��t.e zu e in er größeren Entlastung geführt, was 

ausschließlich im Interesse der Rech�ssuchenden gelegen gewesen 

wäre. Tatsdcnlich zeigt. auch die Au f gl i eder ung der offenen Fälle, 

daß gerade äl ter"e Fälle einer �-, c::::en Erledigung nicht zugeführt 

werden konm:en. Dec Verf. ass U[)"J, . :..ch t shof begrüßt daher die Aus-

führungen des chitrc.n ::'-':.'=2('=3 i1:1 :::ir:tten .Absatz auf Seite 1 der 

zitierten NotiC' f wonacl-: beilos ic: �' , C-::-. ist f mi t ihm Gespräche darüber 

aufzuneblrIetl, ',,;''''::lche z:LE:II:.ihr�-=ndHI Maßnahmen gesetzt werden 

könnten ,  um eine ',Jeite):-e Entliist.ung zu erzielen. Allerdings sind 

solche Gespräche z�ischen der Jbermittlung des Tätigkeitsberichtes 

des Verfassungsgsricntshofes 1981 durch den Bundeskanzler an den 

Präsidenten des Nationalrates (13.7.1982) und dem Tage der hg. 

Beschlußfassu�g liDer den T�tigk2itsbericht 1982 (18. �ärz 1983) 

noch nicht aufgenamInen worden. In d i_esem Zusammenhang ist fest­

zustellen, daß der Verfassungsgerichtshof mit keiner Ausfertigung 

der den Tätigkeitsbericht 1981 des Verfassungsgerichtshofes be­

treffenden Note des Bundeskanzlers an den Präsidenten des National­

rates vom 13"7.1982r GZ: 601.442/6-V/l/82 beteilt wurde, was den 

bisherigen Gepflogenheiten widerspr icht . 

VII. Bei Anwendung des VfGG 1953 kam die folgende Ungereimtheit 

zutage: Mit BGBl. 18/1958 wurde dem § 82 ein Abs. 4 angefügt. Auch 

der § 19 Abs. 1 wurde neu gefaßt und erhielt u.a. die Zitierung 

"unter Bedachtnahrne auf § 82 Abs. 4 . . .  ". Mit BGBl. 311/1976 wurde 

§ 82 wieder neu gefaßt, wobei der bisherige Abs . 4 zum Abs. 5 

wurde. Anläßlich dieser Novellierung wurde offenkundig darauf ver­

gessen, im § 19 Abs. 1 (§ 19 wurde nicht novelliert) die Zitierung 

von n§ 82 Abs. 411 auf n§ 82 Abs. 5" abzuändern. 
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VIII. Unter Punkt V. 2. des Tätigkeitsberichtes 198 1  hat der 

Verfassungsgerichtshof aufgeziegt, daß die nach seinem Erkenntnis 

W I-2/78 notwendig gewordene Wiederholung der Wahl in die Vollver­

sammlung der Landarbeiterkammer im Lande Steiermark noch nicht 

durchgeführt wurde. Das vom Verfassungsgerichtshof vor nun fast 

vier Jahren aufgehobene Wahlverfahren ist auch bis zum Tage der 

Beschlußfassung des Verfassungsgerichtshofes über den Tätigkeits­

bericht 1982 noch nicht nachgeholt worden! 
I: 

." 

Wien, am 5. Mai 1983 

Der Präsident: 

Dr. M e 1 i c h  a r 
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1) Hievon entfallen 23 auf Individualanträge, 29 auf amtswegige 
Prüfungen, 3 auf Anträge ordentlicher Gerichte, 2 auf Anträge 
des Obersten Gerichtshofes, 35 auf Anträge des Verwaltungs­
gerichtshofes, 1 auf einen Antrag einer Landesregierung und 1 
Antrag auf 1/3 der Abgeordneten zum Nationalrat 

2) Hievon entfallen 30 auf Individualanträge, 64 auf amtswegige 
Prüfungen, 4 auf Anträge ordentlicher Gerichte, 1 auf einen 
Antrag des Obersten Gerichtshofes, 5 auf Anträge des Verwal­
tungsgerichtshofes und 2 auf Anträge von Landesregierungen 

3) Davon entfallen 2 1  auf Beschwerden gegen in Ausübung unmittel­
barer behördlicher Befehls- und Zwangsgewalt gesetzte Ver­
waltungsakte 

++) Von diesen Beschwerden richteten sich ua 2 11 Beschwerden gegen 
Bundesbehörden und 10 1 gegen Landesbehörden 
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Von den Beschwerden gegen Bescheide von Organen der Bundesver­
waltung richten sich u.a. 

3 gegen den BM f.Bauten und Technik 

2 11 11 _"
- Gesundheit und Umweltschutz 

8 11 11 _"
- Handel, Gewerbe und Industrie 

9 
11 11 _11- Inneres 

7 11 _
"

- Justiz 

11 
" " _"

- Land- und Foystwirtschaft 

2 11 11 _
"

- Landesverteidigung 

12 " tI 
_

"
- soziale Verwaltung 

4 11 " 
_

"
- Verkehr 

6 11 11 _11- Wissenschaft und Forschung 

118 
" 

die Finanzlandesdirektionen 

1 11 den LH v.Niederösterreich 

3 tI 11 _11- Oberösterreich 

7 " " 
_ " - Tirol 

2 " 11 -" -
Salzburg 

1 " 11 
_"-

Vorarlberg 

10 " 11 _
tl_ Wien 

Von den Beschwerden gegen Bescheide von Organen der Landesver­
wa1tung richten sich u.a. 

3 gegen die Burgen1ändische Landesregierung 

4 " 11 Kärntner Landesregierung 

21 n 11 Niederösterreichische Landesregierung 

13 11 " Oberösterreichische Landesregierung 

6 11 n Salzburger Landesregierung 

17 11 " Steiermärkische Landesregierung 
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16 gegen die Tiroler Landesregierung 

8 " " Vorarlberger Landesregierung 

23 " n Wiener Landesregierung 

Die erledigten Beschwerdefälle verteilen sich auf folgende Ver­
waltungsbereiche: 

Baurecht: 24 

Bodenreform: 13 

Bundesabgabenrecht: 118 

Dienstrecht: 18 

Elektrizitätsrecht: 2 

Fremdenpolizei: 4 

Fremdenverkehr: 5 

Gemeinderecht: 4 

Gewerberecht: 14 

Grundverkehr: 24 

Hochschulrecht: 3 

Jagd- und Fischereirecht: 6 

Justizverwaltung: 4 

Kraftfahrrecht: 7 

Landesabgaben: 12 

Landwirtschaft: 2 

Lebensmittelrecht: 3 

Naturschutz: 4 

Polizeirecht: 11 

Sanitätsrecht: 2 

Schulrecht: 1 

Sozialrecht: 10 
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Sozialversicherungsrecht: 5 

Strafvollzug: 6 

Straßenpolizei: 3 

Straßenrecht: 4 

Vereinsrecht: 2 

Wasserrecht: 9 

Wehrrecht: 8 

Wirtschaftslenkung: 2 

- s -
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Aufgliederung der im Jahre 1982 

angefallenen Verfahren nach Art. 140 

B-VG (ist zu einer Norm mehr als ein 

Verfahren anhängig geworden, so ist 

in Klammer die Anzahl genannt) 

Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (27) 

,: 
Arbeiterkammergesetz (2) 

Arbeitslosenversicherungsgesetz (2) 

Auslieferungsgesetz 

Bundesgesetz vom 15.12.1978 über das Verbot der Kernspaltung für 

die Energieversorgung in österreich 

Disziplinarstatut für Rechtsanwälte 

Einkommensteuergesetz (5) 

Gehaltsgesetz 

Geschäftsordnung des Nationalrates 

Gewerbeordnung 

Gewerbesteuergesetz 

Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (2) 

Kärntner Wohnsiedlungsgesetz 

Kraftfahrgesetz (2) 

Krankenanstaltengesetz (2) 
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Niederösterreichisches F1urverfassungs-Landesgesetz ( 2 )  

Niederbsterreichisches Forst-Ausflihrungsgesetz 

Oberösterreichisches Sozialhilfegesetz 

Penslonsgesetz (2 ) 

Salz�urger Jagdgesetz (2 ) 

Salzburger. Schischulgese tz 

Strafgesetzbuch 

Strafvollzugsgesetz 

Tierdrztegesetz 

Tiroler Gemeindeordnung 

T i roler Grundverke hrsgesetz (9) 

Umsatzsteuergesetz (15) 

Vorar1berger Bauordn ung 

Vorarlberger Landschaftsschutzgesetz 

Wiener Dlenstgeberabgabengesetz 

Wiener Vergnügungssteuergesetz ( 2 )  

Zollgesetz 
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Aufgliederung der im Jahre 1982 

angefallenen Verfahren nach Art. 139 

B -VG (ist zu einer Norm mehr als ein 

Verfahren anhängig geworden, so ist 

in Klammer die Anzahl genannt) 

Auslieferungs-Verordnung 

B H  Bruck/Mur; va betrefend Fußgängerzone Mittergasse in!:Bruck/Mur 

BH Feldkirch; va v 19.7.1972, betreffend das Verbot des An­

schlagens von Druckwerken in Götzis 

BH Innsbruck; va betreffend Fahrverbot auf Gemeindeweg in Raitis 

BMB; Erl vom 19.5.1981, betreffend die Festsetzung der Mautgebühr 

für die Brenner-Autobahn 

BMB; 1. Dva zum Dampfkesselemissionsgesetz 

BMB; va vorn 10. 11.1981, Trassen-Va Tauern-Autobahn 

BMF; Kdrn der Feststellung der Betriebszahlen für die Weinbau­

vergleichslagen 

BMHGIi Erl vom 20.2.1981, betreffend Preisfestsetzung für Benzin 

BMHGI; va über die Preisbestimmung für Milch 

BMHGI; va über die Erhebung eines Antidumpingzolles Baustahl­

gitter/Italien 

BMI; Kdm betreffend die Verteilung der Nationalratsmandate 

BM S; va betreffend die Befugnis zur Vornahme medizinisch-diagno­

stischer Untersuchungen 
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Datenverarbeitungsregister-va 

Salzbu::g 

SeJ.l 

13chgl 

Kir ehbe 'C9./'1' i 'Col WeS'Lenaor": 

Jelden 

Gumeind� Frankenburg; �o J a� oetreffend das Verbot des Auf-

::,i.21leIlS VaL Warenautoma.ten 

_�.:;lLLe1l1de F::eistadt/aÖi va d G2 be'C.'Ceffenä Prostltutionsverbo'C. 

:";.:.;welnae Geras; va des BM betreffend das Verbot des AufsteIlens 

',/...;11 Wa renau torna ten 

Gemeinde Grazi KdID d BM über Kanalisationsbeiträge 

':;cmelnde Molln: va d BH betreffend das Verbot des Aufstellens VOn 

\'1 cl rena u torna ten 

GCi:le inde thederneukirchen; va d GR betreffend die Auflassung einer 

0ffentlichen Verkehrsfl�ehe 

''";2;:1einde Stattegg i va d GR. bet<:-effenc Weggencsscnscbaf::-

:::;,,,,�einde Trofaiachi va d GR betreffend Interessentenweq 
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Gemeinde Wolfurti VO d GR betreffend Fahrverbot Riedstraße 

Gemeinde Wolfurt; VO d GR betreffend Verbot der Modellfliegerei 

Grazer KanalabgabenO (3) 

Ingenieurkammer für Stmk; Beschluß der Vollversammlung über die 

Refision von Kanzleien von Ingenieurkonsulenten 

Kärntner Straßengesetz (Wiederverlautbarung) 

Magistrat der Stadt Wien; VO betreffend die Erlassung eines 

Halteverbotes 

österr Lebensmittelbuch 

österr Stat Zentralamt; Erläuterungen zum Ausfüllen der Haus­

haltslisten 

österr Stat Zentralamt; Kdm gem S 7 (2) VolkszählungsG (4) 

Rechtsanwaltskammer für Wien, NÖ, Bgld; GO des Disziplinarrates 

(5) 

Salzburger Landesregierung; VO betreffend Sondergebühren an 

bestimmten öffentlichen Krankenanstalten im Land Salzburg 

Stmk Landesregierung; VO betreffend die Geschäftsordnung der 

Stmk Landesregierung LGBl 1982/ 13 

Wirtschaftstreuhänder-Kammer-Wahlordnung 

Zivilluftfahrt-Personalverordnung; VO d BMV 
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